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Mandantenbrief Arbeitsrecht - Oktober 2005
Arbeitnehmer dürfen hinsichtlich der Länge der Kündigungsfrist nicht benachteiligt werden

Bei der Einstellung einer Arzthelferin sah der Arbeitsvertrag für den Fall einer Kündigung durch den Arbeitnehmer eine Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Ende des jeweiligen Quartals vor. Für die Kündigung durch den Arbeitgeber wurde hingegen unter Bezugnahme auf den aktuellen Tarifvertrag eine Kündigungsfrist von vier Wochen zur Monatsmitte oder zum Monatsende vereinbart. Nach zwei Jahren kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 14. Juni zum 31. Juli des gleichen Jahres. Die Arbeitnehmerin ist der Ansicht, dass das Arbeitsverhältnis erst am 30.September beendet worden sei.

Das Bundesarbeitsgericht stellte sich auf die Seite der Arbeitnehmerin. Sie dürfe die Fortzahlung ihres Lohns bis zum 30. September weiter verlangen, weil die Vereinbarung einer kürzeren Kündigungsfrist für Arbeitnehmer nichtig sei. Sie verstoße gegen die Regelung des § 622 Abs. 6 BGB, wonach für die Kündigung durch den Arbeitnehmer keine längere Frist als für die Kündigung durch den Arbeitgeber vereinbart werden dürfe. Die Folge sei, dass bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber nicht die gesetzliche Kündigungsfrist, sondern die für den Fall der Kündigung durch den Arbeitnehmer vorgesehene längere Kündigungsfrist maßgeblich sei. Dies ergebe sich aus einer analogen Anwendung der Vorschrift des § 89 Abs. 2 Satz 2 HGB. Arbeitnehmer seien ebenso schutzwürdig wie Handelsvertreter.

BAG vom 02.06.2005, Az. 6 AZR 296/04

Kündigung bei Hehlerei auf dem Betriebsgelände 

Zwei Mitarbeiter waren über einen Dritten in den Besitz von Druckern und Monitoren gekommen, der diese Gegenstände durch die Begehung eines Raubes an sich gebracht hatte. Sie wussten über diese Vorgeschichte Bescheid. Gleichwohl lagerten sie die Drucker und Monitore auf dem Betriebsgelände in einem allgemein zugänglichen Serverraum, um sie an Kollegen zu verkaufen. Als der Arbeitgeber davon erfuhr, kündigte er den beiden Mitarbeitern fristlos. 

Das Landesarbeitsgericht Köln stellte zunächst fest, dass eine fristlose Kündigung prinzipiell in Betracht komme. Bei den gelagerten Gegenstände handele es sich um Hehlerware. Die Lagerung von Hehlerware auf dem Betriebsgelände zum Zwecke der Veräußerung stelle einen wichtigen Grund im Sinne des § 626 BGB dar, der für sich genommen zu einer außerordentlichen Kündigung berechtige. Im vorliegenden Fall komme jedoch nur eine ordentliche Kündigung infrage, weil eine fristlose Kündigung spätestens zwei Wochen nach Kenntnis der Kündigungsgründe durch den Arbeitgeber ausgesprochen werden müsse. 

LAG Köln vom 11.04.2005, Az. 3 Sa 481/04

Kündigung wegen zwei Ohrfeigen

Ein KFZ-Mechaniker ärgerte sich darüber, dass er in der Materialausgabe manchmal längere Zeit warten musste und fühlte sich benachteiligt behandelt. Als er 57 Jahre alt war und seit 31 Jahren in dem Betrieb angestellt war, ohrfeigte er deshalb zweimal einen Mitarbeiter in der Materialausgabe. Der Arbeitgeber kündigte ihm daraufhin fristlos. 

Das hessische Landesarbeitsgericht stellte hierzu fest, dass ein Mitarbeiter, der einen Arbeitskollegen schlage, generell mit einer fristlosen Kündigung rechnen müsse. Hierin liege nämlich normalerweise ein wichtiger Grund. Ein solches Verhalten werde auf keinen Fall durch eine langsamere Bedienung und einer Benachteiligung gegenüber Arbeitskollegen gerechtfertigt. Im vorliegenden Fall komme jedoch aufgrund der langen Betriebszugehörigkeit und des Alters des Mitarbeiters nur eine ordentliche Kündigung in Betracht. Zu bedenken sei, dass er sich bislang nicht wegen eines solchen Verhaltens abgemahnt worden sei. Zudem habe er aufgrund seines Alters kaum noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Gleichwohl sei eine ordentliche Kündigung gerechtfertigt, weil er durch die Schläge auf schwerwiegende Weise gegen seine Vertragspflichten verstoßen habe. 

Hessisches LAG vom 23.03.2005, Az. 8 Sa 1839/04

Schadensersatz wegen nichtbestandener Prüfung

Ein Auszubildender absolvierte eine Ausbildung als Hörgeräteakustiker. Bei der Ablegung seiner Gesellenprüfung erhielt er für den praktischen Prüfungsteil die Note Mangelhaft und für den schriftlichen Prüfungsteil die Note Ausreichend. Beim letztgenannten Prüfungsteil erzielte er 307 Punkte von 600 möglichen Punkten. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde seine Prüfung für nicht bestanden erklärt. Nachfolgend wechselte er den Ausbildungsbetrieb und bestand nach etwa einem halben Jahr die Gesellenprüfung. Der Auszubildende nimmt seinen früheren Ausbildungsbetrieb auf Schadensersatz in Anspruch, weil er unzureichend ausgebildet worden sei. Hierzu trägt er vor, dass der Ausbilder ihn an zahlreichen Tagen allein und auf sich gestellt in auswärtigen Filialen eingesetzt habe. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz wies darauf hin, dass ein Auszubildender bei Verletzung der Ausbildungspflicht nach § 6 BBiG vom Ausbildungsbetrieb Schadensersatz fordern dürfe. Dies setze allerdings voraus, dass er eine hinreichende Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem Nichtbestehen der Gesellenprüfung darlege. Dies sei vorliegend nicht geschehen. Das Bestehen der praktischen Prüfung sei auch vom Beherrschen der theoretischen Grundlagen abhängig. Der Auszubildende hätte darlegen müssen, welche konkrete Fertigkeit ihm nicht vermittelt worden sei und dass er deshalb eine konkrete Aufgabe nicht hätte lösen können. 

LAG Rheinland-Pfalz vom 06.07.2005, Az. 9 Sa 842/04

Aufführen von Diebstahlsverdacht im Arbeitszeugnis 

Ein Archivar war bei dem Verband der Diözesen Deutschlands mit Sitz in München als nach § 55 BAT unkündbarer Angestellter im kirchlichen Dienst beschäftigt. Der Archivar wurde alleine im Archiv beschäftigt. Aufgrund einer Empfehlung durch die Unternehmensberatung McKinsey beschloss der Arbeitgeber, das Archiv in das historische Archiv des Erzbistums Köln auszulagern und das von ihm geführte Archiv vor Ort zu schließen. Weil das erzbischöfliche Archiv Köln nicht zu einer Übernahme des Archivars bereit war, kündigte ihm der Arbeitgeber im Wege einer außerordentlichen Kündigung mit einer sozialen Auslaufzeit von etwa einem halben Jahr.

Das Landesarbeitsgericht München stellte sich auf die Seite des Arbeitgebers. Generell könne einem nach § 55 BAT unkündbaren Angestellten des kirchlichen Dienstes nicht außerordentlich betriebsbedingt gekündigt werden. Anders sei dies jedoch in extremen Ausnahmesituationen. Eine solche Kündigung sei zulässig, wenn aufgrund des Wegfalls des Arbeitsplatzes nur noch ein sinnentleertes Arbeitsverhältnis aufrechterhalten werde. 

LAG München vom 25.01.2005, Az. 6 Sa 489/03
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